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Eigentlich wird es im Erlass des MK erklärt...

Und es geht immer noch nicht um die kranken Schüler, sondern um diejenigen, die
systematisch fernbleiben, ...

III. Schulpflicht und Teilnahmepflicht

Die Schulpflicht erstreckt sich auf die regelmäßige Teilnahme am Unterricht und den
übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule.
Die Verpflichtung zur Teilnahme am Unterricht (Teilnahmepflicht) besteht auch für jene
Schüler, die nicht mehr im Sinne des Gesetzes schulpflichtig sind, aber noch eine Schule
besuchen.
Versuche, die auf die größere Verantwortungsfähigkeit von Schülern der oberen Klassen
bauen und ihnen deshalb die Möglichkeit geben, sich selbst im Falle von Krankheit zu
entschuldigen, werden nicht in der Absicht durchgeführt, die Teilnahmepflicht am
Unterricht der Oberstufe aufzuheben.

Die Ausgestaltung des Schulverhältnisses (vgl. II), insbesondere die Rechte und Pflichten der
Schüler und das Maß der zulässigen Einschränkungen ihrer Grundrechte ergeben sich im
Wesentlichen aus der Aufgabe der Schule. Hierzu gehört die Teilnahmepflicht der Schüler. Ohne
diese Teilnahmepflicht ist nicht gewährleistet, dass die Schule ihrem Bildungsauftrag gerecht
werden kann.

Das in der Schule bestehende Gegenseitigkeitsverhältnis zwischen allen Beteiligten erfordert
die regelmäßige Mitwirkung jedes Schülers. Der Unterricht in der Schule besteht nicht nur in der
Vermittlung von Sachwissen. Die Schule soll vielmehr das erfahrene und erlernte Wissen in
Bezug setzen zu den Lebensfragen des Schülers. Bestimmte Verhaltensweisen, z.B. die
wissenschaftliche oder politisch-gesellschaftliche, sollen ausgebildet werden. Die Schule muss
dazu beitragen, dass der Schüler ein Arbeitsverhalten erlernt, das ihm bei späterer
Berufstätigkeit hilft, in der Arbeitswelt bestehen zu können.

Der Schüler, der die Schule nicht regelmäßig besucht, behindert im allgemeinen auch den
Fortgang des Unterrichts und beeinträchtigt damit die Lernmöglichkeiten anderer Schüler. Die
sinnvolle Teilnahme am Unterrichtsgespräch setzt die Kenntnis des bereits behandelten Stoffes
und des Ablaufs vorangegangener Unterrichtsstunden voraus.
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Unregelmäßiger Schulbesuch gefährdet aber auch die Erfüllung des Auftrags der Schule, die
Schüler in angemessener Zeit zu bestimmten Abschlüssen zu führen. Das muss nicht nur unter
dem Gesichtspunkt der Fürsorgepflicht gegenüber dem Schüler, sondern auch im öffentlichen
Interesse in angemessener Zeit geschehen. Dabei hat die Schule eine große Zahl von Schülern
gleichzeitig zu betreuen. Dies kann nur im Unterricht erreicht werden. Außerhalb des
Unterrichts kann die Schule ihren Auftrag nicht erfüllen, weil sie weder die Möglichkeit hat, die
Schüler ausreichend zu fördern noch ihre Entwicklung und ihren Wissensstand laufend zu
beobachten. Diesen Umständen trägt die Organisation der Schule Rechnung. Schüler, die am
Unterricht nach eigenem Gutdünken nicht teilnehmen, tragen nicht nur ihr eigenes Risiko; es
besteht auch keine Gewähr, dass die für sie durch die Gesellschaft aufgewendeten Mittel zu
einem Erfolg führen.

Schließlich erschwert der die Schule nicht regelmäßig besuchende Schüler der Schule die
Leistungsbeurteilung. Ihr dient die zum Teil gerichtlich nachprüfbare Zeugniserteilung. Die
vorausgehende Leistungskontrolle kann sich nicht nur auf schriftliche Leistungen erstrecken.
Sie muss auch in der kontinuierlichen Beobachtung und Beurteilung der Leistungen des
Schülers im Unterricht bestehen, die auf die erteilten Noten maßgeblichen Einfluss haben.
Diese kontinuierliche Leistungskontrolle ist trotz bestimmter Mängel anderen Formen der
Leistungskontrolle überlegen, weil sie mehr als z.B. ausschließlich punktuelle Prüfungen
gewährleistet, dass alle Dimensionen des Leistungsverhaltens des Schülers in die Beurteilung
einbezogen werden. Zudem ist die kontinuierliche Leistungsbeobachtung und -beurteilung auch
didaktisch unerlässlich, wenn der Ausgangspunkt für weitere Schritte im Lernprozess bestimmt
werden soll. Insofern wird die Schule auch dann nicht auf sie verzichten können, wenn in
größerem Umfang objektivierte Verfahren der Leistungskontrolle entwickelt worden sind und im
Unterricht verwandt werden können.

Die aufgeführten Gründe zwingen dazu, Ausnahmen von der Pflicht der Schüler zur Teilnahme
am Unterricht auf die Fälle zu beschränken, die sich aus der Erkrankung von Schülern oder aus
anderen von ihnen nicht zu vertretenden Gründen ergeben.

2https://www.lehrerforen.de/thread/46881-bewertungsproblem-12-klasse/?postID=441991#post441991

https://www.lehrerforen.de/thread/46881-bewertungsproblem-12-klasse/?postID=441991#post441991

